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stEuERPolItIsCHE ansatZPunKtE
Um umweltpolitische Ziele zu errei-

chen stehen der Politik grundsätzlich meh-
rere Steuerungsmöglichkeiten zur Verfü-
gung. Ordnungspolitische Instrumente er-
zielen ihre Wirkung über Ge- und Verbote. 
Auf diese Weise wird zum Beispiel im 
Raumordnungsrecht geregelt, welche Flä-
chen überhaupt in Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen umgewandelt werden dürfen. 
Informatorische Instrumente funktionieren 
über Information und Aufklärung. Kommu-
nalverwaltungen, Unternehmen und Privat-
personen können durch Informationsange-
bote zu einem schonenden Umgang mit 
Flächen bewegt werden. Einige Bundeslän-
der haben beispielsweise internetbasierte 
Informationsangebote geschaffen, um kom-
munalen Planern und angehenden Bauher-
ren freie und bereits erschlossenen Flächen 
in städtischen Gebieten anzuzeigen. 

Ökonomische Instrumente hingegen 
schaffen, anders als das Ordnungsrecht oder 
Informationsangebote, einen ökonomischen 
Anreiz, sich ökologisch zu verhalten. Um-
weltsteuern und -abgaben zum Beispiel kön-
nen externe Kosten internalisieren und so 
einen Beitrag dazu leisten, dass die Preise 
nicht nur die ökonomische, sondern auch 
die ökologische Wahrheit sagen. Umweltver-

fläCHEnvERBRauCH In DEutsCH-
lanD

Flächenverbrauch meint die Umwand-
lung von landwirtschaftlicher oder naturbe-
lassener Fläche in Siedlungs- und Verkehrs-
fläche. Nach landwirtschaftlich genutzten 
und Waldflächen ist Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche in Deutschland die drittgrößte 
Flächennutzungsart. Zwischen 2000 und 
2009 wuchs sie um 3.483 km2. Heute sind 
ca. 13,3 Prozent der Gesamtfläche Deutsch-
lands Siedlungs- und Verkehrsflächen. 

Der zunehmende Flächenverbrauch in 
Deutschland geht mit Teilversiegelung und 
der Zerstörung von Lebensräumen einher 
und bedroht vor allem die Biodiversität. Die 
Reduzierung des Flächenverbrauchs ist 
daher ein wichtiges Ziel der deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie. Im Jahr 2002 hat 
sich die Bundesregierung das Ziel gesetzt, 
den Flächenverbrauch bis 2020 auf 30 ha 
pro Tag zu begrenzen. 2007 wurde dieses 
Ziel auch in der „Nationalen Strategie zur 
biologischen Vielfalt“ aufgegriffen. Den-
noch haben die bisherigen Bemühungen 
bislang nur geringe Erfolge erzielt. Seit 
2000 geht der Flächenverbrauch in 
Deutschland zwar leicht zurück, 2010 lag er 
im Durchschnitt aber bei noch immer 87 
ha.

sEBastIan BusCHmann unD EIKE mEyER

Steuerliche Anreize 
für eine nachhaltige 
Flächennutzung
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Vor dem Hintergrund der unverändert 
großen ökologischen Herausforderungen, 
dem demographischen Wandel und der 
Notwendigkeit, die Staatsfinanzen zu kon-
solidieren, muss die Steuerstruktur in 
Deutschland daher so verändert werden, 
dass in der Zukunft ein größerer Teil der 
Staatseinnahmen durch Steuern und Abga-
ben auf Umwelt- und Ressourcenverbrauch 
generiert wird. Die Europäische Kommissi-
on hat in ihrem 2011 veröffentlichten „Fahr-
plan für ein ressourcenschonendes Europa“ 
die Mitgliedsstaaten aufgefordert, den An-
teil von Umweltsteuern an den Steuerein-
nahmen auf 10 Prozent bis 2020 anzuhe-
ben. Um dieses Ziel zu erreichen können 
aber nicht nur die Energiesteuern weiter an-
gehoben werden, die momentan den Groß-
teil der Umweltsteuereinnahmen ausma-
chen. Stattdessen sollte geprüft werden, wie 
Umweltsteuern systematischer auch auf 
den Verbrauch anderer Ressourcen erhoben 
werden können – z.B. der Fläche.

ÖKologIsCHE ausgEstaltung 
stEuERlICHER anREIZE

Ansatzpunkte für ökonomische Instru-
mente zur Verringerung des Flächenver-
brauchs gibt es insbesondere bei der beste-
henden Grundsteuer und der Grunderwerb-
steuer. Momentan schafft die Ausgestaltung 
dieser Instrumente weder für Kommunen 
noch für Grundstücksbesitzer oder -käufer 
den Anreiz, sparsam mit der Ressource Flä-
che umzugehen. Angetrieben wird die Flä-
cheninanspruchnahme in Deutschland 
unter anderem von den tendenziell gerin-
geren Grundstückspreisen in ländlichen im 
Vergleich zu innerstädtischen Gebieten und 
durch die Ausweisung immer neuer Flä-
chen als Gewerbe- und Wohngebiete durch 
die Kommunen, die damit auf den Zuzug 
von Einwohnern und Betrieben hoffen. Um 
den Flächenverbrauch zu reduzieren kön-
nen die genannten Instrumente so weiter-
entwickelt werden, dass sie stattdessen An-
reize schaffen, bereits erschlossene oder be-

schmutzung und Ressourcenverbrauch wer-
den dann in der Tendenz teurer – und der 
Verbraucher hat es leichter sich für ein Pro-
dukt zu entscheiden, das die Umwelt weni-
ger belastet. Auch Boden ist eine natürliche 
Ressource und der hohe Flächenverbrauch 
zeugt von verschwenderischem Umgang mit 
ihr. Flächen stehen nicht endlos zur Verfü-
gung, besitzen einen monetären Wert und 
verlieren im Falle der Inanspruchnahme 
unter Umständen beträchtlich an ökologi-
schem Wert. Es ist also zu überlegen, ob 
steuerliche Anreize nicht auch bei der Nut-
zung der Ressource Boden Anreize für grö-
ßere Effizienz schaffen können.

In Deutschland finanziert sich der 
Staat gegenwärtig zu über 60 Prozent 
durch Steuern und Abgaben, die den Faktor 
Arbeit belasten. Umweltsteuern hingegen 
leisten unverändert nur einen geringen Bei-
trag zu den Staatsfinanzen. Ihr Anteil hat 
mit der Ökologischen Steuerreform 1999-
2003 vorübergehend leicht zugenommen 
– von 5,1 auf 6,5 Prozent. In den vergange-
nen Jahren ist er jedoch wieder zurückge-
gangen und betrug 2011 nur 5,5 Prozent. 
Auf diese Weise trägt das deutsche Steuer- 
und Abgabensystem dazu bei, dass Arbeit 
teuer ist und Ressourcenverbrauch billig. Es 
schafft also Anreize, sich eher darüber Ge-
danken zu machen, wie Arbeit einzusparen 
ist als wie mit Ressourcen sparsamer um-
gegangen werden kann. 

Neben den falschen Anreizen, die so 
geschaffen werden, ist die gegenwärtige 
Struktur der Staatsfinanzen auch vor dem 
Hintergrund des demographischen Wan-
dels problematisch: In der Zukunft wird es 
in Deutschland immer weniger Arbeitneh-
merInnen geben, die als Steuer- und Bei-
tragszahler den Staatshaushalt und die öf-
fentlichen sozialen Sicherungssysteme fi-
nanzieren und immer mehr Menschen, die 
Transfer- und Sozialleistungen empfangen. 
Ein Steuer- und Abgabensystem, das zum 
überwiegenden Teil auf der Besteuerung 
von Einkommen basiert, ist vor diesem 
Hintergrund nicht zukunftsfähig.
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Wertes werden teure Grundstücke grund-
sätzlich gegenüber günstigeren benachtei-
ligt. Da davon auszugehen ist, dass Grund-
stücke in städtischen Ballungsräumen und 
insbesondere in Innenstadtbereichen teurer 
sind als in ländlichen Regionen oder Stadt-
randbereichen, schaffen Grund- und 
Grundwerberbsteuer heute eher Anreize für 
die Neuerschließung von und Nutzung von 
Flächen in der Peripherie. Auf die gleiche 
Weise wird durch die Grunderwerbsteuer 
tendenziell der Erwerb von Neubauflächen 
gegenüber dem Erwerb von bereits bebau-
ten Flächen bevorzugt, da bereits bebaute 
Grundstücke in der Regel teurer sind und 
die Steuerschuld daher höher. Beide Steu-
ern tragen so nicht zu einem nachhaltige-
ren Umgang mit der Ressource Fläche bei.

Um der Grundsteuer und der Grund-
erwerbsteuer eine ökologische Lenkungs-
wirkung zu verleihen, sind verschiedene 
Ansätze und Modelle denkbar. Statt die 
Grundsteuer wie bisher an Einheitswerten 
auszurichten, könnte sie zum Beispiel in 
eine Flächennutzungssteuer umgewandelt 
werden, deren Höhe sich neben der Größe 
des Grundstücks auch an der Art der Nut-
zung orientiert. Auch eine Umwandlung in 
eine kombinierte Bodenwert- und Flächen-
steuer könnte positive Wirkungen für den 
Flächenverbrauch haben. Die Flächennut-
zungssteuer bemisst sich daran, wie inten-
siv oder ressourcenbeanspruchend eine Flä-
che genutzt wird, während eine Steuer mit 
Bodenwert- und Flächenkomponente Miet-
wohngrundstücke entlastet. Dies schafft 
Anreize nicht nur sparsam, sondern auch 
ökologisch mit der Ressource Fläche umzu-
gehen. 

Seit längerem schon diskutieren die Fi-
nanzministerien der Länder über eine Re-
form der Grundsteuer. Drei Modelle sind 
dabei im Gespräch: Die Bemessung auf 
Basis von Verkehrswerten, eine reine Be-
steuerung von Flächengrößen und eine 
Kombination beider Modelle. Eine Len-
kungswirkung zum sparsameren Umgang 
mit Flächen würde von keinem dieser drei 

baute innerstädtische Flächen besser zu 
nutzen. 

Die Grundsteuer wird auf der Grund-
lage von Einheitswerten berechnet, die in 
Westdeutschland 1964 (in Ostdeutschland 
1935) festgelegt wurden. Derzeit handelt es 
sich also um eine reine Vermögenssteuer, 
die auf der Grundlage veralteter Annahmen 
über den Wert von Immobilien erhoben 
wird. Eine Reform ist dringend nötig und 
wird auch schon länger diskutiert. Dadurch, 
dass die Höhe der Steuer ausschließlich am 
Wert der Immobilie bemessen wird, werden 
keine Anreize geschaffen, sparsam mit un-
bebauten Flächen umzugehen. Im Gegen-
teil begünstigt die Steuer bei der gegenwär-
tigen Ausgestaltung sogar die Bebauung 
mit Einfamilienhäusern gegenüber der Be-
bauung mit Mehrfamilienhäusern, obwohl 
die Flächenbeanspruchung auf diese Weise 
größer ist. 

Auch die Grunderwerbsteuer hat bei 
ihrer gegenwärtigen Ausgestaltung keiner-
lei umweltpolitische Lenkungswirkung. 
Steuergegenstand der Grunderwerbsteuer 
ist der Erwerb einer Immobilie. Sie wird 
einmalig beim Kauf erhoben und als Anteil 
am Kaufpreis errechnet. Besteuert wird 
demnach wie bei der Grundsteuer das Ver-
mögen, bzw. der Vermögenserwerb. Eine 
Lenkungswirkung besteht höchstens inso-
fern, als dass durch die Verteuerung des 
Grunderwerbs die Spekulation mit Immo-
bilien eingedämmt wird. 

Grundsätzlich sind beide Steuern je-
doch auch als Ressourcensteuer denkbar, da 
der Steuergegenstand die Nutzung oder der 
Erwerb einer natürlichen Ressource, des 
Bodens (inkl. seiner Bebauung) ist. Erwerb 
und Nutzung der Ressource werden durch 
die Erhebung der Steuer verteuert, womit 
ein Anreiz zum sparsamen Umgang ge-
schaffen werden könnte. Durch die Bemes-
sung der Steuerschuld am Wert der Grund-
stücke werden momentan für das Ziel der 
Flächenverbrauchsreduzierung unter Um-
ständen eher die falschen Anreize geschaf-
fen. Durch die einheitliche Besteuerung des 
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Ergänzung dazu ist auf kommunaler Ebene 
eine Neuversiegelungsabgabe ein mögli-
ches Instrument, das einen Anreiz schaffen 
könnte, die Intensität der Flächennutzung 
zu reduzieren.

Das Ziel der Bundesregierung den Flä-
chenverbrauch auf 30 ha pro Tag zu redu-
zieren ist in weiter Ferne. Eine Umgestal-
tung der Steuern und Abgaben, die mit dem 
Erwerb und der Nutzung von Flächen in 
Zusammenhang stehen, können wirkungs-
volle Anreize für Kommunen, Unterneh-
men und private Immobilienbesitzer schaf-
fen, schonender mit der Ressource Fläche 
umzugehen. Mit solchen fiskalischen In-
strumenten lassen sich neben dringend 
notwendigen Lenkungsimpulsen im Übri-
gen ganz nebenbei auch positive Effekte für 
die kommunalen Kassen erreichen, die in 
den vergangenen Jahren immer leerer ge-
worden sind.   «
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Modelle ausgehen, da nach wie vor nicht 
nur die Fläche, sondern auch sich darauf 
befindliche Gebäude und der Immobilien-
wert als Bemessungsgrundlagen dienen.

Sollte es dabei bleiben, dass die Grund-
steuer eine reine Vermögensteuer ist und 
sich am Wert der Immobilie bemisst, sollte 
sie zumindest mit kommunalen Abgaben 
flankiert werden, die ähnliche Lenkungs-
wirkungen in Bezug auf Flächenverbrauch 
und –nutzung haben, wie eine Flächennut-
zungssteuer. Denkbar wäre z.B. die konse-
quente Erhebung von Regenwassergebüh-
ren, in signifikanter Höhe, die sich nach der 
Größe der versiegelten Fläche auf einem 
Grundstück richten würden.

Auch die Grunderwerbssteuer könnte 
in Zukunft nicht nur am Wert der neu er-
worbenen Immobilie bemessen werden, 
sondern darüber hinaus z.B. zwischen un-
bebauten und bebauten Flächen und zwi-
schen Immobilien in Innen- und Außenbe-
reichen unterscheiden. Alternativ oder in 




